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AdWord-Werbung

BGH-Entscheidungen vom 22. Januar 2009

- I ZR 125/07, GRUR 2009, 498 – Bananabay

- I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 – pcb

- I ZR 30/07, GRUR 2009, 500 – Beta Layout



AdWord-Werbung

• Benutzung eines fremden Kennzeichens 

oder eines ähnlichen Zeichens als 

Schlüsselwort (Keyword) bei Google

• In allen drei Verfahren Werbung in von der 

Trefferliste getrenntem Werbeblock ohne 

Hinweis auf Kennzeicheninhaber





BGH GRUR 2009, 498 –

Bananabay

• Fall der Doppelidentität, § 14 Abs. 2 Nr. 1 

MarkenG: Benutzung eines mit der Marke 

identischen Zeichens für identische Waren

• Hier: Verwendung der als Marke für Erotikartikel 

für die Kl. geschützten Bezeichnung 

„Bananabay“ als Keyword für die Werbung für 

solche Produkte bei Google durch die Bekl.

• Markenverletzung, wenn darin markenmäßige 

Benutzung liegt



BGH GRUR 2009, 498 –

Bananabay

• Vorlage an den EuGH zu dieser Frage

• Markenmäßige Benutzung, wenn 

jedenfalls auch zur Unterscheidung der 

Waren oder Dienstleistungen eines 

Unternehmens von denen anderer dient

• Beeinträchtigung der Hauptfunktion der 

Marke = Herkunftsfunktion



BGH GRUR 2009, 498 –

Bananabay

• Reicht auch Beeinträchtigung der 
Werbefunktion (hier: Schwächung der 
Werbekraft der Klagemarke)?

• Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, 
weil Benutzung, um auf die eigene 
Werbung hinzuweisen?

• Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion 
nur, wenn der Eindruck von geschäftlichen 
Verbindungen erweckt wird?



BGH GRUR 2009, 498 – pcb

• Klagemarke „PCB-POOL“ für „Technische 
Bearbeitung und Aktualisierung von Layout-
programmen zur Optimierung technischer 
Verfahrensabläufe in der Leiterplatten-
herstellung“

• Klägerin und Beklagte bieten bundesweit 
Leiterplatten an

• Bei Eingabe von „pcb-pool“ bei Google erschien 
auch Werbung für das Internetangebot der 
Beklagten in der Rubrik „Anzeigen“



BGH GRUR 2009, 498 – pcb

• Beklagte hat „pcb“ bei Google als Keyword 
angemeldet und benutzt es für Werbung für 
Leiterplatten

• Funktion „weitgehend passende Keywords“ 
gewählt 

• Werbeanzeige wird ausgelöst, wenn das 
Schlüsselwort selbst, ein ähnlicher Begriff oder 
eine das Schlüsselwort enthaltende 
Zusammensetzung eingegeben wird

• Also auch bei Eingabe von „pcb-pool“



BGH GRUR 2009, 498 – pcb

• „pcb“ wird von den angesprochenen 

Verkehrskreisen als Abkürzung von 

„printed circuit board“ (engl. für 

Leiterplatte) verstanden

• Keine Markenverletzung, weil erlaubte 

beschreibende Benutzung 



BGH GRUR 2009, 502 – Beta 

Layout



BGH GRUR 2009, 502 – Beta 

Layout
• Klägerin ist die Beta Layout GmbH

• Beklagte hat „Beta Layout“ als Keyword 

angemeldet

• Keine Verletzung des Unternehmens-

kennzeichens der Klägerin nach § 15 Abs. 2 

MarkenG, weil keine Verwechslungsgefahr

• Bestätigung der tatrichterlichen Feststellung, 

dass Verkehr Werbung im Anzeigenblock nicht 

auf die Klägerin bezieht



Weitere Vorlagen

• Cour de Cassation v. 3.6.2008 - Google France 
(EuGH C-236/08 bis 238/08)

• OÖGH v. 26.6.2008 - BERGSPECHTE (EuGH 
C-278/08; mündliche Verhandlung im Mai 2009)

• Hoge Raad v. 17.12.2008 - Portakabin (C-
558/08; mündliche Verhandlung am 26.11.2009)

• High Court of Justice, Chancery Division v. 
12.8.2009 – Interflora (C-323/09)

• High Court of Justice, Chancery Division v. 
12.8.2009 – L´Oréal/eBay (C-324/09) 



EuGH C-236/08 u.a. – Google 

France

• Schlussanträge des Generalanwalts 

Poiares Maduro v. 22. September 2009

• Reservierung eines Suchworts als 

AdWord kein Eingriff in Markenrecht nach 

Art. 5 MRRL

• Auch bei bekannten Marken keine Rechte 

aus Art. 5 Abs. 2 MRRL und Art. 9 Abs. 1 

lit.c GMV



Herzlichen Dank !


